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Wichtig	-	Save	the	date:	Virtuelle
ordentliche	Mitgliederversammlung
am	29.	September	2020	um	10	Uhr
	
Aufgrund	der	Covid-19-Pandemie	sehen	wir	uns	in
diesem	Jahr	gezwungen,	unsere
Mitgliederversammlung	am	29.9.2020	nicht	wie
gewohnt	als	Präsenzveranstaltung,	sondern
virtuell	durchzuführen.	Der	Gesetzgeber	hat	uns
dafür	mit	einer	Anpassung	des	Vereinsrechts	die
Möglichkeit	gegeben.
	
Wir	möchten	Sie	bereits	jetzt	daraufhinweisen,
dass	wir	im	Vorfeld	der	Versammlung,	wichtige
Beschlüsse	fassen	wollen.	Diese	sind	nur	gütlig,
wenn	sich	eine	ausreichende	Anzahl	an
Mitgliedern	daran	beteiligt.	Deshalb	bitten	wir	Sie,
abzustimmen.	Näheres	erfahren	Sie	dazu	in	dem
Einladungsschreiben	Mitte	August.
	
Wir	freuen	uns,	Sie	am	29.	September	2020	am
Ort	Ihrer	Wahl	begrüßen	zu	dürfen.	Bitte	nehmen
Sie	zahlreich	teil.	Wir	beginnen	um	10	Uhr	und
setzen	auf	Sie.

Anzeige
Die	Menü-Manufaktur	Hofmann	–	immer	für	Sie	da!



Arbeitshilfe	zum	Umgang	mit
Urlaubsrückkehrern
	
Sämtliche	Bundesländer	haben	mittlerweile
Einreise-Quarantäne-Verordnungen	erlassen,
wonach	sich	Personen,	die	aus	einem
ausländischen	Corona-Risikogebiet	einreisen,	für
zwei	Wochen	in	Quarantäne	begeben	müssen.
Sofern	keine	Ausnahmen	von	der
Quarantänepflicht	greifen,	stellen	sich	für	viele
Arbeitgeber	jetzt	dringende	Fragen	zu
Informationspflichten	und
Handlungsmöglichkeiten.

Wie	ist	mit	Arbeitnehmern	umzugehen,	die	eine
solche	Quarantäne	antreten	müssen?	Was	ist	zu
beachten,	wenn	meine	Arbeitnehmer	deswegen
ihre	Arbeitsleistung	nicht	erbringen	können?

Zu	diesen	und	weiteren	Fragen	steht	Ihnen	ab
sofort	auf	unserer	Homepage	eine	Arbeitshilfe	zur
Verfügung.
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Neues	Muster	zur	Freistellung
aufgrund	von	Weiterbildung	zur
Pflegefachkraft
	
Die	Bundesagentur	für	Arbeit	verlangt	für	eine
Förderung	der	Qualifizierung	von	Pflegekräften
ohne	Berufsausbildung,	die	sich	als	Arbeitnehmer
während	eines	bestehenden	Arbeitsverhältnisses
zu	Pflegefachkräften	weiterbilden	lassen,	zwei
Verträge:	Einen	Ausbildungsvertrag	sowie	eine
Freistellungsvereinbarung	mit	dem	Arbeitnehmer
beziehungsweise	Auszubildenden.

Aufgrund	der	großen	Nachfrage	stellt	der	bpa
Arbeitgeberverband	e.V.	für	die	benötigte
Freistellungsvereinbarung	ein	neues	Muster	zur
Verfügung.	Die	Freistellungsvereinbarung	regelt,
welche	Bestandteile	(z.B.	Gehalt	und	Urlaub)	des
Arbeitsvertrages	während	der	Zeit	der	Ausbildung
bestehen	bleiben.

Das	Muster	können	Sie	ab	jetzt	beim	bpa
Arbeitgeberverband	e.V.	anfordern.

Anzeige



Neue	Arbeitsvertragsrichtlinien	(AVR)	-
Lohntabellen	für	Bayern	und
Brandenburg

Die	beiden	Länder	Bayern	und	Brandenburg	bzw.
deren	AVR-Arbeitsgruppen	haben	neue
Lohntabellen	vorgelegt,	die	vom	Vorstand	des	bpa
Arbeitgeberverbandes	mittlerweile	genehmigt
wurden.

Die	bayerische	Tabelle	gilt	rückwirkend	zum	1.	Juli
2020.	Die	AVR-Anwender	in	südlichen	Bundesland
zahlen	ihren	Fachkräften	mindestens	ein
monatliches	Einstiegsgehalt	in	Höhe	von	3.050
Euro.	Das	entspricht	einem	Stundenlohn	von
17,54	Euro.

In	Brandenburg	wird	die	neue	Tabelle	zum	1.
Januar	2021	in	Kraft	treten.	Das	Einstiegsgehalt	für
die	Fachkräfte	beträgt	dann	mindestens	2.844,18
Euro	im	Monat	oder	16,35	Euro	in	der	Stunde.
	
Die	beiden	Tabellen	finden	Sie	im
Mitgli8ederbereich	unter	www.bpa-
arbeitgeberverband.de.

Anzeige

http://www.bpa-arbeitgeberverband.de/


Neue	Reihe	der	BDA	auf	twitter	-
#LexikonderArbeit

Einfach	und	auf	den	Punkt:	Ab	jetzt	gibt's	jede
Woche	von	der	Bundesvereinigung	der	Deutschen
Arbeitgeberverbände	(BDA)	auf	twitter	das
#LexikonderArbeit,	dass	die	wichtigsten	Begriffe
aus	der	Arbeitswelt	erklärt.
	
In	dieser	Woche	startete	die	BDA	mit	dem	Begriff
"Tarifautonomie":	als	Stütze	unserer	sozialen
Marktwirtschaft	darf	sie	nicht	durch	staatliche
Regulierungswut	gestört	werden.
	
Der	BDA	können	Sie	hier	auf	twitter	folgen.

Anzeige
Quiply	–	Die	sichere	Kommunikations-App	um	all	Ihre	Mitarbeiter	zu
erreichen	und	zu	verbinden
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